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1. Änderung zur Geschäftsordnung der Peenestadt Neukalen

Behandlung Termin Beratungsfolge
Öffentlich 19.06.2014 Stadtvertretung Neukalen

Beschlussvorschlag:
Die 1. Änderung zur Geschäftsordnung der Peenestadt Neukalen lt. Anlage wird 
beschlossen.

Sach- und Rechtslage:
Gemäß § 22 Abs.6 KV M-V gibt sich jede Gemeindevertretung zur Regelung ihrer eigenen 
Angelegenheiten eine Geschäftsordnung.
Die aktuelle Geschäftsordnung der Peenestadt Neukalen datiert vom 08.07.2009.

Die beabsichtigte Änderung der Geschäftsordnung bezieht sich auf den Sitzungsablauf. Die 
Einwohnerfragestunde soll erst nach dem Bericht des Bürgermeisters durchgeführt werden, 
so dass die Einwohner(innen) dann auch die Möglichkeit haben, Fragen zum Bericht des 
Bürgermeisters zu stellen. 

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlagen:
1. Änderung zur Geschäftsordnung der Peenestadt Neukalen



1. Änderung zur Geschäftsordnung  
der Stadtvertretung der Peenestadt Neukalen  

 
 
 
 

Artikel 1 
Der § 7 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 
Die Sitzungen der Stadtvertretungen sind grundsätzlich in folgender Reihenfolge durchzuführen: 

a) Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Einladungen, der Anwesenheit 
und der Beschlussfähigkeit 

b) Änderungsanträge zur Tagesordnung bzw. Bestätigung der Tagesordnung 
c) Billigung der Niederschrift zur vorangegangenen Sitzung der Stadtvertretung 
d) Bericht des Bürgermeisters über Beschlüsse des Hauptausschusses und wichtige 

Angelegenheiten der Stadt 
e) Einwohnerfragestunde 
f) Anfragen der Stadtvertreter(innen) 
g) Abwicklung der Tagesordnungen 
h) Schließen der Sitzung 

 
 
 
Artikel 2 
Diese Änderung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Neukalen, den _____________ 
 
 
 
 
 
Voß 
Bürgermeister 
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